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Wiedereinstieg aller Klassen in den Unterricht ab 19.04.21 
 
Liebe Eltern,  
 
nach einer Woche Fernunterricht geht der Schulbetrieb am 19.04.2021 bis auf weiteres 
endlich wieder los, wenn auch wieder in kleinen Schritten.  
 
Wir haben, nachdem die Entscheidung bekanntgegeben wurde, wieder alles dafür getan, die 
Planung für den Wiedereinstieg zügig fertigzustellen.  
 
Selbstverständlich wird es immer noch kein Schulbesuch und Unterricht im gewohnten 
Rahmen sein. Wechselunterricht mit Klassen, die in kleine Gruppen aufgeteilt werden, 
Abstände einhalten, Hygienevorschriften und Corona Verordnungen beachten, das alles sind 
die Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. "Ergänzt wird der Präsenzunterricht 
durch Lernmaterialien für alle Klassenstufen im Fernlernen. Für die Schülerinnen und Schüler 
besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können wie bisher darüber entscheiden, 
ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird." (s. Schreiben des KM). 
 
Die Aufteilung der Klassen, in je zwei Gruppen, wird von den Klassenlehrkräften 
vorgenommen, als auch der neue "Stundenplan". So kommen Ihre Kinder ab Montag, 
19.04.2021 täglich für zwei Zeitstunden bis auf weiteres zum Präsenzunterricht in die Schule. 
Die restliche Zeit des Vormittags (vor oder nach dem Präsenzunterricht) sind alle im 
Fernunterricht. 
Im Kollegium haben wir den Fokus wieder auf das Kind gelegt und uns erneut für das  
"2 Stunden Modell" entschieden, obwohl die Planung schwieriger und auch die Anfrage für 
Notbetreuung höher ist. Für Ihre Kinder, unsere Schüler*innen ist dieses Modell jedoch 
effizienter, denn die Kinder bleiben in diesen Stunden konzentriert und nehmen somit den 
Unterrichtsstoff viel leichter auf.  
 

Für alle Klassenstufen Gruppe I beginnt der Unterricht um 7.45 Uhr und endet um 09.45 Uhr. 
Eintreffen der Kinder ab 7.40 Uhr im Pausenhof der betreffenden Stufe und der bereits 
bekannten Stelle. 
 
Für alle Klassenstufen Gruppe II beginnt der Unterricht um 10.15 Uhr und endet um 12.15 
Uhr. Eintreffen der Kinder ab 10.10 Uhr im Pausenhof der betreffenden Stufe und der bereits 
bekannten Stelle. 
 
Für alle PGFK Kinder findet der Unterricht nach Stundenplan statt, von 07.55 bis 12.15 Uhr. 
 

 
Die Lehrkräfte empfangen die Kinder im Pausenhof / Atrium und gehen mit ihnen in die 
Zimmer. Nach Unterrichtsende bringen die Lehrkräfte die Kinder wieder auf den Hof 
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zurück. Das Schulgebäude dürfen nur die entsprechenden Kinder und die Lehrkräfte 
betreten bzw. Eltern, die einen Termin vorab ausgemacht haben. 
 
Wichtige Verordnung bzw. Kriterien für den Schulbesuch, die ab dem 19.04.21 immer noch 
bzw. neu in Kraft treten werden: 
1. Maskenpflicht (Schreiben des KM vom 25.03.21) 
Diese Vorgabe gilt weiterhin in allen Klassen der GS Bondorf, inklusive der 
Grundschulförderklasse, sowie für alle Lehrkräfte, pädagogisches Personal und weiteres 
Personal. Auch hierbei verfahren wir nach den Ihnen bekannten Grundsätzen zum Tragen der 
medizinischen oder FFP2 / KN95 / N 95 Maske. 
 
2. Indirekte Testung (Schreiben des KM vom 07.04.21 "Umsetzung Teststrategie") 
Ab dem 19. April soll in Stadt- und Landkreisen an den Schulen eine inzidenzunabhängige 
indirekte Testpflicht eingeführt werden.  
Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
und an der Notbetreuung mit zwei Testungen pro Woche.  
Am 19.04.21 starten wir auch in der Grundschule Bondorf mit den verpflichtenden Testungen 
(s. Schulleiterschreiben vom 15.04.21). 
Ausnahmen von der indirekten Testpflicht (Schreiben des KM vom 14.04.21 "Umsetzung 
Teststrategie") 
Nach Einschätzung des Sozialministeriums und Empfehlungen des RKI sind geimpfte 
Personen (mindestens seit 14 Tagen vollständig geimpft) bzw. früher positiv getestete und 

genesene Personen (höchstens 6 Monate zurückliegend) von der Testpflicht befreit. 
 
Bitte beachten Sie, dass ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 wieder auf 
Fernunterricht umgestellt werden muss. 
 
"Notbetreuung" in der Grundschule Bondorf:  

Für Schulkinder wird während der Unterrichtszeit von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr eine 

"Notbetreuung" durch die Schule eingerichtet. In dieser Zeit werden die Schüler*innen die, von 

der Lehrkraft, gestellten Aufgaben / den Unterrichtsstoff, bearbeiten. 

  

Ab 12.15 Uhr übernehmen Betreuungskräfte der Gemeinde die Betreuung in der Kernzeit. Diese 

richtet sich nach den üblichen Betreuungszeiten. Kinder, die für die Notbetreuung 

angemeldet sind, gehen entsprechend der Anmeldung vor bzw. nach dem Unterricht dort 

hin. Kinder die zusätzlich in der Kernzeitbetreuung angemeldet sind, können schon ab 11.15 

diese besuchen. 

 

Einen Antrag auf Notbetreuung können Sie bis Montag, 19.04.21 um 12.00 Uhr stellen, sollte 

es zwingend notwendig sein. Bitte stellen Sie Ihre Anträge fristgerecht, denn der 

Arbeitsaufwand für Nachplanungen (Änderungen und Aktualisierungen) der Listen ist immens. 

Schon gestellte Anträge gelten weiterhin. Änderungen, die die Notbetreuung betreffen, teilen 

Sie bitte im Sekretariat mit. 

Die Kriterien für die Notbetreuung bleiben weiterhin bestehen (s. Schreiben des KM vom 
06.01.21). 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Schüler*innen ab Montag wieder im Schulhaus begrüßen 
dürfen und bedanke mich für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H. Schneider 
stellv. Schulleiterin 
 

Anhang: Antrag Notbetreuung 


